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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 

ABTEILUNG 5 - UMWELT 

Rheinhochwasserdämme Karlsruhe RHWD XXV (RDK) und 

RHWD XXVII 

Dammertüchtigung 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Dokumentation 
zur abschließenden Sitzung des Projektbegleitkreises 

am 11. Oktober 2018 im Regierungspräsidium Karlsruhe 

TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung 

Die Teilnehmenden werden von Jan-Christoph Walter, Referent für Dammertüchtigung im 

Landesbetrieb Gewässer, im Karl-Miltner-Saal des Regierungspräsidiums Karlsruhe be-

grüßt. Nach einer kurzen Vorstellung des neuen Projektleiters im RP Karlsruhe, Jens Tee-

ge, übergibt er das Wort an Karina Speil vom Referat 51 (Recht u. Verwaltung – Öffent-

lichkeitsbeteiligung), die die Sitzung moderieren wird. 

TOP 2 Ziele und Ablauf der Sitzung 

Nach einer kurzen Begrüßung stellt Frau Speil den Ablauf und die Ziele der Sitzung dar. 

Anhand des aktuellen Beteiligungsfahrplans stellt sie den Gesamtprozess dar. Im Juni 

2017 hat der Projektbegleitkreis seine Arbeit aufgenommen. Ziel der dritten Sitzung ist es, 

alle offenen Punkte für die Fertigstellung des Antrages auf Planfeststellung zu klären und 

die Arbeit des Projektbegleitkreises abzuschließen.  
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TOP 3 Überblick über den aktuellen Projektstand 

Jens Teege erläutert die Fortschritte seit der 2. Sitzung des PBK.  

Anhand der Lagepläne gibt er kurz den Stand der Planung der einzelnen Dammabschnitte 

wieder. Die Planung am RHWD XXV (RDK) ist in der Entwurfsplanung. Hier sind noch De-

tails bilateral mit der EnBW zu klären. Die Entwurfsplanung des RHWD XXVII ist nahezu 

abgeschlossen. Einige wenige Details sind noch zu planen und bilateral abzustimmen. 

Neu für den Projektbegleitkreis ist vor allem die Planung eines Dammabschnittes am Ende 

des RHWD XXV im Bereich des Yachthafens. Dieser dient als Leitdamm und regelt den 

Wasserstand im Yachthafen. Dieser funktionale Zusammenhang bedingt die Planung und 

Umsetzung dieses Abschnittes des RHWD XXV zusammen mit dem RHWD XXVII. 

Danach geht er zur Erinnerung kurz noch einmal auf die Notwendigkeit der Dammertüchti-

gung, die Planungsgrundlagen, die Herausforderungen, die sich aus dem Bauen im Be-

stand ergeben, und die möglichen Lösungen durch Sonderbauweisen ein. 

TOP 4 Vorstellung der technischen Planung / offene Punkte 

Anschließend stellt Herr Haug von der Planungsgemeinschaft Herzog+Partner – INROS 

LACKNER die technische Planung im Detail vor und spricht dabei auch die derzeit noch 

offenen Punkte an.  

RHWD XXV (RDK) 

Er beginnt mit dem RHWD XXV (RDK). Dieser wurde aus technischen Gründen in zwei 

Abschnitte aufgeteilt. Im südlichen Abschnitt sind für den Hochwasserschutz zwar nur ge-

ringe Eingriffe notwendig, er ist aber durch viele Querbauwerke geprägt, die die Planung 

komplex machen. Durch die vielen Bauwerke kann die Planung nur in bilateraler Abstim-

mung mit der EnBW fertiggestellt werden. 

Im nördlichen Abschnitt ist eine auskragende Spundwand für den Hochwasserschutz mit 

aufgesetztem Zaun als Ersatz für den bestehenden Werksschutzzaun geplant. Der was-

serseitige Erddamm wird auf den Bemessungshochwasserstand mit einem Unterhal-

tungsweg auf der Dammkrone ausgebaut. Zusätzlich wird wasserseitig eine Unterhal-

tungsberme geplant, die eine Unterhaltung gemäß Pflegeplan unabhängig von kleineren 

Hochwasserereignissen ermöglicht. 

RHWD XXV Abschnitt 0 - Leitdamm 

Der oben erwähnte neue Abschnitt am RHWD XXV liegt nicht mehr im Bereich des RDK, 

sondern am Yachthafen. Hier endet der RHWD XXV am Pegel Maxau und der RHWD 
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In Bezug auf den Artenschutz sind ca. 2,8 ha durch Eingriffe in Waldbestände und ca. 8,4 

ha durch Inanspruchnahme von Dammgrünland auszugleichen. Insbesondere Fledermäu-

se, Vögel und Eidechsen sind dabei zu berücksichtigen.  

Aus der Inanspruchnahme des Dammgrünlandes ergeben sich weitere Kompensationsbe-

darfe aus dem Gebietsschutz Natura 2000. Dabei sind die beiden Lebensraumtypen „Ma-

gere Flachland-Mähwiesen“ (LRT 6510) und „Kalk-Magerrasen“ (LRT 6210) entsprechend 

der Vorgabe aus dem Managementplan zu berücksichtigen. Der Landesbetrieb Gewässer 

trägt mit der Umsetzung Sorge dafür, dass der Damm so artenreich und mit FFH-

Lebensraumtypen besiedelt ist. 

Die Erfassungen erfolgten in den Jahren 2017 und 2018. Die Unterlagen berücksichtigen 

Erfassungsergebnisse bis wenige Tage vor der Sitzung. Bemerkenswert ist, dass bei den 

Eidechsen im Süden des Untersuchungsgebiets im Jahr 2018 die Zauneidechse wesent-

lich stärker vertreten war, nachdem noch 2017 insgesamt die Venetienlinie der Mauerei-

dechse dominierte. Darüber hinaus wurden alle Wirbeltiere mit Natura 2000 Schutzstatus 

untersucht. Es wurden auch die Fledermausarten und ihre Quartiere erfasst. Hier ist über-

raschend beobachtet worden, wie die als strukturgebunden geltende Bechsteinfledermaus 

von einem Quartier auf der pfälzischen Rheinseite über den Rhein in die Streuobstwiesen 

geflogen ist. Totholzkäfer wie Held- oder der Körnerbock wurden im Eingriffsbereich nicht 

nachgewiesen. 

In einer landesweiten Übersichtsdarstellung sind die gesamten 8,4 ha als Flachland-

mähwiesen ausgewiesen. Es ist aber davon auszugehen, dass lediglich gemeint ist, dass 

diese auf der gesamten Fläche vorkommen können, da sonst z.B. der Kalk-Magerrasen 

und andere Grünlandgesellschaften nicht vorkommen könnten.  

Als nächstes wird von Teilnehmenden des PBK die Natura 2000 - Kohärenzsicherung an-

gesprochen. Im Norden seien bei den Lebensraumtypen (LRT) des Grünlandes große Lü-

cken im Netz, so dass nicht von einem kohärenten Netz gesprochen werden kann. Herr 

Ness bestätigt die fachliche Einschätzung, weist aber darauf hin, dass hier der zeitliche 

Faktor, der für die Entwicklung der LRT erforderlich sei, berücksichtigt werden muss. Er-

fahrungen z.B. auf dem RHWD XXX haben gezeigt, dass die Pflege allein nicht ausrei-

chend ist, um sicher zu stellen, dass sich die LRT und Zielarten entwickeln. Ohne zusätzli-

che Maßnahmen gelingt dies in der Regel nur, wenn im Umfeld noch ausreichend starke 

Spenderpopulationen bestehen. In Bereichen, in denen auch im Umfeld die entsprechen-

den Arten fehlen, könnte das Pflanzen ausgewählter Arten eine Möglichkeit sein, um zeit-

nah die Entwicklung eins kohärenten Netzes herzustellen.  

Die Anwendung einer Ausnahmeregelung im Sinne von Natura 2000 wird mit dem Ziel 

angestrebt den Hochwasserschutz schnellstmöglich herzustellen. Die Kohärenz wird 

ebenfalls angestrebt und die Erfahrungen zeigen, dass diese mit den vorgesehenen Mit-

teln auch erreicht werden kann.  
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Anschließend stellt Herr Ness dar, wo die verschiedenen Kompensationsmaßnahmen ge-

plant sind. Der Forstausgleich erfolgt am Polder Rheinschanzinsel. CEF- und Schutzmaß-

nahmen werden im Nahbereich umgesetzt. FCS- und Kohärenzmaßnahmen finden direkt 

auf dem Damm und im weiteren Umfeld statt. Es wird eingewendet, dass der Forstrechtli-

che Ausgleich nach Möglichkeit im Stadtkreis erfolgen sollte. Herr Ness erläutert, dass 

nach ausführlicher Suche keine geeigneten Flächen gefunden werden konnten. Sofern bis 

Anfang Dezember entsprechende Flächen benannt werden, können diese aber geprüft 

und gegebenenfalls berücksichtigt werden. 

Die zuvor genannten FFH-Lebensraumtypen waren früher teilweise großflächig vorhan-

den. Heutzutage existiert extensives Grünland fast ausschließlich auf den Dämmen. Die 

Potentiale auf den Dämmen müssen so genutzt werden, dass ein Wechsel der Artvor-

kommen auch zwischen Vorland, Hinterland und Damm möglich ist. Die Landschaft ist 

klimaabhängig dynamischer als früher. Dadurch sollten Arten nicht mehr nur lokal betrach-

tet werden. Leitarten wie der Haarstrang und Wiesenknopf sind recht einfach in Kultur zu 

ziehen. Damit auch auf dem Damm gute Konditionen für die Leitarten Wiesenkopf und 

Haarstrang herrschen, ist eine Abstimmung mit der Geotechnik notwendig.  

Die Untere Naturschutzbehörde merkt an, dass der Haarstrang von der Stadt am Schle-

hertdamm erfolgreich angesiedelt wurde. Nach kurzer Diskussion ist klar, dass der Schle-

hertdamm zwar nicht direkt vergleichbar ist, aber die dortige Dammpflege evtl. als Orien-

tierung dienen könnte.  

Als nächstes wird über die Pflege- und Mahdzeitpunkte diskutiert. Diese Diskussion wird 

bereits seit mehr als 15 Jahre geführt. Die Mahdzeitpunkte sind abhängig von den Zielen. 

Hier steht im Sinne des Hochwasserschutzes die technische Funktion der Vegetation als 

Erosionsschutz an erster Stelle. Bei mehr als 200 km Dammstrecke allein im Bereich des 

RP KA ist ebenfalls offensichtlich, dass nicht alle Flächen zum gleichen Zeitpunkt gemäht 

werden können. Grundsätzlich verfolgt der Naturschutz das Ziel die Mahdzeitpunkte phä-

nologisch festzulegen. Dadurch sind diese von Jahr zu Jahr in Abhängigkeit des Ähren-

schiebens oder der Blüte der Obergräser oder alternativ dazu zur Blüte spezieller Leitarten 

zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten durchzuführen. Dieses Vorgehen hat sich in der 

Naturschutzpraxis bewährt und wirkt sich positiv auf das Blütenangebot und die Artenviel-

falt aus. Seitens der Naturschutzverbände wird darauf hingewiesen, dass Verlustflächen 

der Lebensraumtypen 6510 und 6210 darzustellen und deren Wiederherstellung als be-

stehende Verpflichtung zu berücksichtigen sei. Eine entsprechende Zusammenschau feh-

le. 

Anschließend stellt Herr Ness die Kompensationsflächen im Umfeld des Dammes und er-

läutert jeweils die Maßnahmen, die im Einzelnen vorgesehen sind. 

Die Fläche, die vom Vorhabenträger in Zusammenwirken mit dem Naturschutz als Aus-

gleichsfläche bestimmt wurde, ist eine Streuobstfläche. Diese ist überwiegend im Eigen-
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tum der Stadt Karlsruhe und wird vom Liegenschaftsamt selber bewirtschaftet. Sie ist die 

Haupterzeugungsfläche für den städtischen Streuobstsaft. In Bezug auf ihre Nutzung als 

Ausgleichsfläche fand Anfang des Sommers ein Gespräch statt. Die Streuobstwiesen ent-

lang des Rheins sollen durch gezielte Pflege auch des Umfeldes aufgewertet werden. Die 

Mahd Zeitpunkte sind maßgeblich von Rheinhochwassern und dem Erntezeitpunkt abhän-

gig. Die Nutzungsmöglichkeiten und die Pflege der Streuobstbäume werden nicht durch 

die Ausgleichsmaßnahmen tangiert. Die Fläche wird nur zur Interimsnutzung in Anspruch 

genommen, bis die Entwicklung des Dammgrünlandes abgeschlossen ist. Sie dient nicht 

dem dauerhaften Ausgleich. Jegliche Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem 

Liegenschaftsamt als Bewirtschafter geplant. Die gezielte Pflege stellt hier einen ökologi-

schen Mehrwert zum eigentlichen Bewirtschaftungsziel dar. Weitere landwirtschaftliche 

Nutzflächen werden nicht für den Ausgleich beansprucht. Aufgrund der Nähe wird die 

Maßnahme von den Teilnehmenden des PBK begrüßt. Dadurch kann z.B. das Nahrungs-

angebot der auf dem Damm zahlreich vertretenen Wildbienen erhöht werden. Weitere Flä-

chen in vergleichbarer Nähe gibt es nur noch auf dem Gelände der MiRO. Diese sind aber 

schon enorm blütenreich. 

Seitens Herr Ness wird auf die sehr hohe Bedeutung des RHDW XXVII im Funktionsgefü-

ge mit mageren MiRO-Flächen für Wildbienen hingewiesen. 

Im Bereich des Ölhafens sollen ebenfalls Flächen aufgewertet werden. Die Flächen ge-

währleisten freie Sichtbeziehungen für aus dem Ölhafen ein- und ausfahrende Schiffe. 

Diese Sichtbeziehungen müssen erhalten bleiben. Es wurde früher bereits im Rahmen 

eines Beweidungsprojektes versucht die Pflege der Flächen ökologisch zu optimieren. 

Dies wurde durch Vandalismus verhindert. Eine Optimierung aus ökologischer Sicht ist 

hier möglich und wird angestrebt. Um die reinen Pflegekosten zu reduzieren, wird eine 

mögliche Nutzung der Flächen geprüft. Auch in Abschnitt des Dammes im Bereich des 

Ölhafens kann in ähnlicher Weise optimiert werden.  

Landeseigene Flächen wurden vorab ebenfalls geprüft. Dabei wurden insgesamt vier Flä-

chen im weiteren Umfeld des Dammes identifiziert. Eine dieser Flächen kann kurzfristig im 

Rahmen der Dammertüchtigung nicht ausreichend entwickelt werden. Es ist vorgesehen 

die anderen drei Flächen hinsichtlich des Blütenreichtums und Artenvielfalt zu optimieren. 

Da es sich um landeseigene Flächen handelt sind diese leichter verfügbar und die Kom-

munikation ist einfacher als bei privaten und anderen Eigentümern.  

Es wird auf das Konfliktfeld zwischen FFH Lebensraumtypen und der Kohärenzsicherung 

hingewiesen. Eine fachliche Lösung ist hier nicht absehbar/erkennbar. Das angesproche-

ne Ausnahmeverfahren ist vorab abzuklären, da noch nicht alle Unwägbarkeiten absehbar 

sind. Der Vorhabensträger erläutert, dass diese Frage im Planfeststellungsverfahren be-

rücksichtigt wird.  
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Herr Ness führt aus, dass die gleichen Fragen bereits am Beispiel des Polders Bellenkopf-

Rappenwört intensiv mit dem Referat 56 diskutiert wurden. Daher ist davon auszugehen, 

dass die Ausnahme gewährt werden kann. Eine rechtlich und fachlich sichere Lösung ist 

machbar.  

Die Teilnehmenden des PBK merken an, dass viele Fragen aus zahlreichen Protokollen 

und Abstimmungsgesprächen aufgeworfen wurden, die in der heutigen Sitzung nicht alle 

besprochen werden können. Der Vorhabenträger wird diesen Gesprächsfaden fortführen 

und offene Fragen in bilateralen Gesprächen weiter besprechen.  

Es wird vereinbart die Belange der Umweltplanung gesonderten Terminen zu besprechen. 

Zu diesen werden die Forstbehörde, die Naturschutzverbände, die untere Naturschutzbe-

hörde, das Liegenschaftsamt der Stadt Karlsruhe sowie die Genehmigungsbehörde einge-

laden. Um die Teilnahme eines Vertreters des Referats 56 wird ebenfalls gebeten. Alterna-

tiv sollte möglichst der Sachverhalt der Ausnahmeregelung zur Kohärenzsicherung abklärt 

werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Protokoll des Scopingtermins zu diesem Zeitpunkt 

nach Möglichkeit auch vorliegen sollte. 

TOP 6 Nächste Schritte: Übergang ins förmliche Verfahren 

Der Antrag auf Planfeststellung ist für das nächste Jahr geplant. Der Vorhabenträger geht 

derzeit von zwei getrennten aber zeitgleich verlaufenden Verfahren aus. Mit den Anträgen 

auf Planfeststellung werden die Unterlagen auf Internetseite des RP Karlsruhe veröffent-

licht. 

Die Dauer der Planfeststellungsverfahren kann nach den Anträgen kaum beeinflusst wer-

den. Aufgrund der Erfahrungen und den notwendigen Vorarbeiten nach dem Planfeststel-

lungsbeschluss ist vor 2022 nicht mit dem Baubeginn zu rechnen. 

Die Planfeststellungsbehörde erläutert, dass nach einer Vollständigkeitsprüfung und einer 

ortsüblichen Bekanntmachung die Auslage und die Behördenbeteiligung erfolgen. Die Be-

hörden haben 3 Monate Zeit für ihre Stellungnahmen, Betroffenen stehen insgesamt 6 

Wochen zu, um Einsicht in die ausgelegten Unterlagen zu nehmen beziehungsweise Ein-

wendungen zu erheben. 

Aus heutiger Sicht sollte angestrebt werden, dass mögliche Einwendungen der Teilnehmer 

aus dem Projektbegleitkreis bereits vor Einreichung der Unterlagen  ausgeräumt werden 

können. 

Die Anforderungen, die für einen positiven Bescheid erfüllt sein müssen, ergeben sich aus 

dem Wasserhaushaltsgesetz und den anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Aus 

dem PBK wird die Frage nach der Dauer der Baumaßnahme gestellt.  Diese ist abhängig 
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von der Anzahl der gewählten Bauabschnitte. Es ist zunächst von ca. 2 Jahren für die Ge-

samtmaßnahme auszugehen.  

Frau Speil erläutert, dass der Vorhabensträger in der Bauphase nicht die Notwendigkeit 

sieht die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form eines Projektbegleitkreises fortzuführen. Bilate-

rale Gespräche und andere Formate werden bevorzugt.  

Vertreter der Naturschutzverbände erzählen von den Erfahrungen am RHWD XXV in Ras-

tatt und wünscht sich einen ähnlichen Standard für zukünftige Maßnahmen. Der Vorha-

bensträger sagt eine vergleichbare Beteiligung der Öffentlichkeit bei zukünftigen Baupro-

jekten zu.  

Frau Speil fragt abschließend noch einmal das gemeinsame Verständnis ab, dass der 

PBK in dieser Runde die Arbeit abschließt und weitere Detailabstimmungen bilateral erfol-

gen. Alle Teilnehmenden bestätigen dieses Vorgehen. 

TOP 7 Abschluss der Arbeit des Projektbegleitkreises / Feedback 

Zum Abschluss der Arbeit des Projektbegleitkreises bittet Frau Speil um ein Feedback der 

Beteiligten. Die Erfahrungen sollen bei zukünftigen Projekten berücksichtigt werden. Sie 

bedankt sich bei allen Anwesenden für die Zeit, die sich jeder für diese Veranstaltungen 

genommen haben.  

Die Teilnehmenden haben vor allem den Informationsfluss und den direkten Austausch 

positiv wahrgenommen. Dadurch wird eine Qualitätssteigerung im Hinblick auf die Hand-

habung des Verfahrens gesehen. Auch die durch den PBK geschaffene Transparenz wird 

von allen begrüßt.  

Es werden auch Wünsche für zukünftige Projekte geäußert. So sollte der PBK nach Mög-

lichkeit enger mit den Fachgesprächen verzahnt werden. Aufgrund der Quantität der Ar-

tendaten sollten diese in das Landessystem zur Artenerfassung eingegeben werden.  

Abschließend bezeichnet ein Teilnehmender den PBK als wertvollen und sinnvollen Bei-

trag zu Demokratisierung öffentlicher Planungsprozesse.  

Frau Speil bedankt sich bei den Teilnehmenden und wünscht allen eine gute Heimreise. 
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Anlagen: 

Anlage 1 Teilnehmerliste 

Anlage 2 Tagesordnung 

Anlage 3 Vorträge des Vorhabenträgers und der beteiligten Fachplanungsbüros 

Anlage 4 Planunterlagen 

Anlage 5 Tabelle Fragen und Antworten im PBK 

Anlage 6 Beteiligungsfahrplan (Stand 10/2018) 

Arcadis Germany GmbH, im Oktober 2018 
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Sanierungsplanungen an den Rheinhochwasserdämmen RH WD XXV (RDK), XXVII und 



XXXIX  



Vergabe-Los I: RHWD XXV (RDK) – Los 1 



Zusammenfassung des Arbeitsstands der Vorplanung  



Der rund 400 m lange Dammabschnitt des RHWD XXV (RDK) verläuft beginnend am Kreu-



zungspunkt mit dem RHWD Damm XXVI (Grünen Wasser / Polder Bellenkopf / Rappenwört) 



bei Damm-km 18+682,91 entlang des Betriebsgeländes des Rheinhafendampfkraftwerk 



(RDK) (Betreiber: EnBW) bis zum Öltank an der Hafeneinfahrt bei Damm km 19+106. Der 



RHWD XXV verläuft hier unmittelbar entlang des Zaunes der Anlage. U.a. durch die Not-



wendigkeit der Kühlwasserentnahme und -einleitung aus bzw. in  dem Rhein wurden bis zu 



22 kreuzende Bauwerke und Sparten im Dammbereich errichtet. Daneben existieren auch 



einige parallel verlaufende Sparten. Der Abschnitt befindet sich vollständig im Gebiet der 



Stadt Karlsruhe. 



Der Sanierungsabschnitt zeichnet sich durch Fehlhöhen von im Mittel 30-50 cm aus. Für die 



Wiederherstellung des 200-jährlichen Hochwasserschutzes muss bereichsweise eine Erhö-



hung des Dammes erfolgen. Die Regellösung des Landes Baden-Württemberg mit einer 



Böschungsneigung von 1:3,2 kann im vorliegenden Abschnitt nur mit erheblichem Eingriff in 



die vorhandene Bausubstanz realisiert werden. Daher kommen ausschließlich Sonderlösun-



gen mit zum Teil eingeschränkter Zugänglichkeit im Hochwasserfall zum Einsatz. Um das 



Dammbauwerk vor gefährdenden Handlungen oder Durchwurzelungen durch Bäume zu 



schützen, ist die Herstellung eines 4 m breiten Dammschutzstreifens und einer 10 m breiten 



baumfreien Zone entlang des Dammkorridors notwendig. 



Grundsätzlich werden Sonderbauweisen als Kombination aus Spundwand und Erdbauwerk 



sowie Konstruktive Anpassungen des Bestands zur Anwendung kommen. Da die Spund-



wand auch eine statische Funktion übernimmt, lassen sich die Böschungen steiler ausbilden, 



wodurch sich der Platzbedarf reduziert.  



Entsprechend der räumlichen Planungssituation wurde der Sanierungsabschnitt in zwei Pla-



nungsabschnitte unterteilt, welche aufgrund der örtlichen Randbedingungen im Hinblick auf 



die Planung der Sanierungsmaßnahmen ähnliche Anforderungen haben.  



Abschnitt I - „Entnahmebauwerke“, Damm-km 18+682,91 – 18+879 



Der Bereich „Entnahmebauwerke“ beginnt am Damm-km 18+682,91 im Kreuzungspunkt mit 



Damm XXVI und grenzt damit unmittelbar an das Bauvorhaben Polder Bellenkopf / 



Rappenwört an. Südlich des Bereiches im Abstand von rd. 60 m wird das Auslassbauwerk 5 
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errichtet und der RHWD XXV bis zum Anschlusspunkt bei Damm-km 18+682,91 auf 109,18 



m DHHN erhöht. Der von Osten zum Kreuzungspunkt strebende RHWD Damm XXVI wird im 



Zuge der Polderbaumaßnahme ebenfalls auf 109,18 m DHHN aufgehöht. 



Auf den ersten rd. 20 m ist eine Erhöhung des vorhandenen Dammkronenwegs in Kombina-



tion mit einer niedrigen Stützwand vorgesehen die an das Grobrechenbauwerk anschließt 



und dieses in die Hochwasserschutzlinie integriert. Dabei wird die Zugänglichkeit des Grob-



rechens einschließlich der Containerstandorte sichergestellt. In diesem Bereich sind eine 



Vielzahl von Sparten und Bauwerken verlegt. Unter anderem die Revisionsverschlüsse des 



Kühlwasserrücklaufs Bock 7 liegen in diesem Bereich und sollen durch die Maßnahme nicht 



tangiert werden. Nördlich des Grobrechens bei Damm-km 18+716 wird die Hochwasser-



schutzlinie durch eine Spundwand fortgesetzt, die in der wasserseitigen Böschungsoberkan-



te eingebaut wird. Die Abfahrt zum Kühlwassereinlauf erhält eine neue Gradiente und wird 



künftig einen Hochpunkt auf 109,18 m DHHN aufweisen, wo auch die Spundwand endet. Der 



Hochpunkt wird bis zur Stahlbetonstützwand am Kraftwerksgelände herübergeführt. Alterna-



tiv kommen in diesem Bereich mobile Elemente zum Einsatz.  



Ab Damm-km 18+740 bis 18+879 wird die vorhandene, landseitige Stahlbetonstützwand auf 



109,18 m DHHN erhöht. Der zugehörige Dammkronenweg bleibt auf Bestandshöhe, wo-



durch die Andienung des Entnahmebauwerks und die vorhandenen Sparten nicht angepasst 



werden müssen. 



Der angrenzende Baumbestand liegt in der baumfreien Zone und muss im Zuge der Sanie-



rungsmaßnahmen gerodet werden.   



Abschnitt II - „Vorhafen“, Damm-km 18+879 – 19+106 



Zwischen Damm-km 18+879 bis ca. 18+950 befindet sich neben zahlreichen Spartenque-



rungen eine Dammüberfahrt für Autokran und Schwertransporte. Die Funktionalität der Über-



fahrt ist zwingend aufrecht zu erhalten. Die Überfahrt wird in Erd- oder Spundwandbauweise 



ggf. mit Einsatz mobiler Element umgebaut. Die Untersuchungen dazu laufen derzeit noch. 



Hierfür wird eine Spundwand im Bereich der landseitigen Böschungsschulter eingebracht. 



Die Spundwand übernimmt die Hochwasserschutzfunktion und soll die vorhandenen Fehl-



höhen von 35-55 cm ausgleichen. Das landseitig angrenzende Gelände soll dem Betriebsge-



lände zugeschlagen werden. Die bestehende Dammkrone des wasserseitigen Erdkörpers 



wird für Unterhaltungszwecke sowie als Arbeitsplanum zum Einbringen der Spundwand ab-



gesenkt. Querende Leitungen werden durch Sonderbauwerke überspannt oder stillgelegt. 
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Bei Damm-km 19+101 schließt die Spundwand an die vorhandene Hochwasserschutzwand 



an. Da die vorhandene Stahlbeton Hochwasserschutzwand ebenfalls Fehlhöhen aufweist, 



wird sie auf einer Länge von 5 m erhöht, bis die Tanktasse beginnt. Der darauf folgende Ab-



schnitt ist nicht Gegenstand dieser Maßnahme. 
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Sanierungsplanungen an den Rheinhochwasserdämmen RH WD XXV (RDK), XXVII und 



XXXIX  



Vergabe-Los I: RHWD XXVII – Los 2 



Zusammenfassung der Ergebnisse der Entwurfsplanung  



Der 4,5 km lange Dammabschnitt des RHWD XXVII verläuft beginnend am Yachthafen ent-



lang des Hafenbeckens bis zum Betriebsgelände der Firma Stora Enso Maxau GmbH. Auf 



dem Betriebsgelände wird die Schutzfunktion durch eine Hochwasserschutzwand übernom-



men. Hieran anschließend verläuft der Damm unmittelbar an den Grundstücksgrenzen der 



Stora Enso Maxau GmbH und Borregaard Deutschland GmbH bis hin zum Pionierhafen. Im 



nördlichen Teil des Sanierungsabschnitts verläuft der RHWD XXVII entlang der MiRO Mine-



ralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG bis zum Ölhafen. Hier wird der Damm durch die 



parallel verlaufende Dea-Scholven-Straße sowie die Straße „Am Ölhafen“ begleitet.  



Im  Rahmen  der  Sanierungsplanungen  wurde  entschieden,  den  bisher  nicht  beplanten 



Leitdamm im Bereich der Rheinbrücke Maxau in die Hochwasserschutzbetrachtung mit ein-



zubeziehen. Der Leitdamm ist Teil des RHWD XXV.  Ziel der Maßnahme ist es, den Wasser-



stand im Yachthafen im Hochwasserfall auf das Niveau der Hafeneinfahrt  abzusenken  und  



so  die  notwendigen  Höhen  der  nachgeschalteten,  individuellen Schutzmaßnahmen redu-



zieren zu können. Etwa bis Damm-km 29+000 weist die Uferstrecke einen regulären Damm-



querschnitt auf, die weitere, etwa 350 m lange Strecke bis zum Gelände des WSA weist kei-



ne Hochwasserschutzeinrichtungen auf. Auf ganzer Länge soll ein Hochwasserschutzsystem 



auf Sollhöhe errichtet werden. 



Der Sanierungsabschnitt zeichnet sich durch Fehlhöhen von im Mittel 10-40 cm aus, im Be-



reich des Leitdamms durchschnittlich von 1,16 m. Für die Wiederherstellung des 200-



jährlichen Hochwasserschutzes muss bereichsweise eine Erhöhung des Dammes erfolgen. 



Zudem entspricht das Dammbauwerk hinsichtlich der Geometrie und Zugänglichkeit nicht 



der heutigen Regellösung des Landes Baden-Württemberg mit einer Böschungsneigung von 



1:3,2. Die permanente Zugänglichkeit für die Dammverteidigung im Hochwasserfall sowie für 



notwendige Unterhaltungsarbeiten (Dammverteidigungswege) ist nicht gewährleistet und 



muss hergestellt werden. Um das Dammbauwerk vor gefährdenden Handlungen oder 



Durchwurzelungen durch Bäume zu schützen, ist die Herstellung eines 4 m breiten Damm-



schutzstreifens und einer 10 m breiten baumfreien Zone entlang des Dammkorridors not-



wendig. Durch die Abflachung der Dammböschungen und gleichzeitige Erhöhung des Dam-



mes auf Bemessungshochwasser sowie die Herstellung der Schutzzonen ist von einem 



massiv erhöhten Platzbedarf auszugehen.  
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Der Sanierungsabschnitt ist durch die angrenzende industrielle Nutzung geprägt. Eine Um-



setzung eines entsprechend der landesweiten Vorgaben entwickelten Regelprofils in Erd-



bauweise kann im Zuge der Sanierungsmaßnahmen aufgrund der eingeschränkten Platz-



verhältnisse und der damit bestehenden Zwangspunkte nicht erfolgen. Grundsätzlich werden 



Sonderbauweisen als Kombination aus Spundwand und Erdbauwerk zur Anwendung kom-



men. Zur Vermeidung von Suberosion wird hierfür überwiegend an der wasserseitigen Bö-



schungsschulter eine Spundwand eingebracht. Da die Spundwand auch eine statische Funk-



tion übernimmt, lassen sich die Böschungen steiler ausbilden, wodurch sich der Platzbedarf 



reduziert.  



Entsprechend der räumlichen Planungssituation wurde der Sanierungsabschnitt in fünf Pla-



nungsabschnitte unterteilt, welche aufgrund der örtlichen Randbedingungen im Hinblick auf 



die Planung der Sanierungsmaßnahmen ähnliche Anforderungen haben. Zusätzlich wird der 



Abschnitt „Leitdamm“ als gesonderter Sanierungsabschnitt in die Untersuchung mit eingezo-



gen. 



Abschnitt „Leitdamm“ 



Die Fehlhöhen am Leitdamm von im Mittel 1,16 m sollen durch das Einbringen einer Spund-



wand entlang der Uferstraße hergestellt werden. Die Spundwand verläuft dabei in einem 



minimalen Abstand von ca. 1,0 m parallel zur Straße, wodurch ein Ausweichen bei Begeg-



nungsverkehr möglich ist.  Zum  Einbau  der  Spundwand  ist  lediglich  die  Schaffung  einer  



stabilen  Rammebene  erforderlich, weitergehende Erdarbeiten fallen nicht an. Um die 



Passierbarkeit der Wand insbesondere für Eidechsen zu ermöglichen, wird im Abstand von 



etwa 85-90m eine Querungshilfe angeordnet.  



Der Anschluss an den Bestandsdamm ist ohne Weiteres möglich, da die Achse der Spund-



wand nahezu der Dammachse entspricht. Der Zugang zum Vorland ist durch die Anordnung 



von Treppen möglich. Die Überfahrt mit Fahrzeugen kann über den Bestandsdamm erfolgen.  



Abschnitt I - „Yachthafen“, Damm-km 0+000 – 0+629 



Der Bereich „Yachthafen“ zeichnet sich durch Fehlhöhen von 10-40 cm aus. Auf den ersten 



300 m ist eine Erhöhung der vorhandenen Straße um bis zu 1,0 m erforderlich. Durch die 



Erhöhung liegt der angrenzende Baumbestand in der baumfreien Zone und muss im Zuge 



der Sanierungsmaßnahmen gerodet werden.   



Ab etwa km 0+300 findet eine angepasste Sonderbauweise Anwendung. Zur Vermeidung 



von Suberosion wird eine Kombination aus Spundwand und Erdbauwerk hergestellt. Hier-



durch kann die Böschungsneigung auf 1:2,5 ermöglicht werden. Der vorhandene Erddamm 
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entlang der Straße „Maxau am Rhein“ wird hieran angepasst, wobei die vorhandene Kro-



nenhöhe in etwa erhalten bleiben kann.  



Entlang des Stora Enso-Gleises (ab km 0+450) wird die Spundwand an der landseitigen Bö-



schungsschulter entlang zu den parallel verlaufenden Gleisen eingebracht. Das Gleisbett 



wird für die Dammverteidigung überfahrbar ausgestaltet. Die Krone des wasserseitigen Erd-



körpers wird für Unterhaltungszwecke und zum Einbringen der Spundwand abgesenkt.  



Abschnitt II - „Hochwasserschutzwand“, Damm-km 0+629 – 0+839 



Im Bereich des Industriegeländes Stora Enso soll die vorhandene Hochwasserschutzwand 



(HSW) erhalten bleiben. Es ist zustandsabhängig eine abschnittsweise Ertüchtigung not-



wendig. Zum Ausgleich der Fehlhöhen von im Mittel 10-20 cm ist die Wand entsprechend zu 



erhöhen. Wasserseitig wird die bestehende Mauer um eine Spundwand ergänzt, welche der 



Sickerwegverlängerung dient.   



Am südlichen Ende der HSW befindet sich eine Scharte bei km 0+625. Da Stora Enso die-



sen Zugang zukünftig nicht mehr benötigt, wird die Scharte geschlossen. Der Wanddurch-



gang im Bereich der Krananlage wird verschlossen und durch einen Überstieg ersetzt. Am 



nördlichen Ende der HSW befindet sich eine Scharte bei km 0+835. Durch die Scharte ver-



laufen ein Rangiergleis und die Zufahrt zu Außenanlagen in Rheinnähe. Die Scharte weißt 



eine Breite von  9 m auf. Die Öffnungsweite soll reduziert werden. Dies ist möglich indem der 



Bereich des Rangierleises überfahrbar ausgebildet wird. Gemäß Forderung der DIN für 



Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern sind an Dammscharten zwei voneinander 



unabhängig funktionierende Verschlusseinrichtungen vorzuhalten. Der vorhandene Damm-



balkenverschluss wird dementsprechend erneuert. 



Abschnitt III - „Industrie“, Damm-km 0+839-1+516 



Im Planungsabschnitt „Industrie“ verlaufen landseitig entlang des Dammes Medienleitungen 



der Industrieanlieger Stora Enso und Borregaard. Die Leitungstrasse ist aufgeständert und 



auf dem Betriebsgelände von Stora Enso gegründet. Überwiegend befinden sich die Leitun-



gen im Luftraum des Betriebsgeländes. Bereichsweise ragen Dehnungsbögen in das Luft-



raumprofil des Hochwasserdammes hinein. Aufgrund der extrem beengten Verhältnisse lässt 



sich auch in diesem Bereich lediglich eine angepasste Sonderbauweise umsetzen. Hierfür 



wird eine auskragende Spundwand im Bereich der landseitigen Böschungsschulter einge-



bracht. Die Spundwand übernimmt die Hochwasserschutzfunktion und soll die vorhandenen 



Fehlhöhen von 10-40 cm ausgleichen. Die bestehende Dammkrone des wasserseitigen Erd-



körpers wird für Unterhaltungszwecke sowie als Arbeitsplanum zum Einbringen der Spund-



wand abgesenkt.  
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Nördlich von Stora Enso, im Bereich der Firma Borregaard, kann aufgrund der vorhandenen 



Platzverhältnisse die eingangs beschriebene Sonderbauweise als Kombination aus Spund-



wand und Erdbauwerk umgesetzt werden. Die Spundwand befindet sich in der wasserseiti-



gen Böschungsschulter und ermöglicht u.a. beidseitig Böschungsneigungen von 1:2,5. Der 



Dammverteidigungsweg wird auf der verbreiterten Krone mit einer Breite von 4,5 m ange-



ordnet. Landseitig verläuft der Dammschutzstreifen entlang der Grundstücksgrenze der Fir-



ma Borregaard. 



Abschnitt IV – „Pionierhafen“, Damm- km 1+516 – 1+745 



Der Abschnitt „Pionierhafen“ zeichnet sich durch Fehlhöhen von 10-20 cm aus. Auch hier 



findet die im vorher liegenden Abschnitt umgesetzte Sonderbauweise als Kombination aus 



Spundwand und Erdbauwerk Anwendung. Der Dammverteidigungsweg verläuft auf einer 



landseitigen Berme, was eine Regelausbildung der Krone mit 3 m Breite ermöglicht. Die 



Spundwand befindet sich in der wasserseitigen Böschungsschulter und ermöglicht eine 



beidseitig Böschungsneigung von 1:2,5.  



Die vorhandene Dammscharte im Bereich von Damm-km 1+540 beim Gasthaus Rheinperle 



entfällt zukünftig und wird durch eine Dammscharte bei Damm-km 1+750 ersetzt, die auch 



für Schwertransporte der MiRO durchgängig ist. Die Zufahrt zum Pionierhafen erfolgt zukünf-



tig über diese neue Dammscharte. Es ist keine weitere Anpassung gegenüber der in der 



Planfeststellung für die 2. Rheinbrücke angedachten Lösung erforderlich. 



Abschnitt IV - „MiRO“, Damm-km 1+745 – 4+960 



Im gesamten Abschnitt entlang der MiRO kommt die Sonderbauweise mit wasserseitig ein-



gestellter Spundwand und beidseitiger Böschungsneigung von 1:2,5 zur Ausführung. Fehl-



höhen von bis zu ca. 20 cm werden entsprechend ausgeglichen und eine wasserseitige 



Unterhaltungsberme hergestellt.  



Im Bereich der Dea-Scholven-Straße von ca. km 1+800 bis ca. km 2+600 wird der straßen-



begleitende Fuß- und Radweg zukünftig auf der Krone geführt. Hierfür ist eine Verbreiterung 



der Krone auf 3,5 m notwendig. Die Dea-Scholven-Straße selbst bleibt unverändert. Der vor-



handene Fuß- und Radweg wird rückgebaut und durch Schotterrasen ersetzt. Durch das 



hierdurch wegfallende Hochbord werden die Unterhaltungsarbeiten am Damm erleichtert. 



Für die Unterhaltung und als Bankett für den LKW-Verkehr wird der Schotterrasen entspre-



chend befahrbar ausgebildet. Für Unterhaltungsarbeiten wird die Dea-Scholven-Straße zu-



künftig dammseitig mitbenutzt. Dammschutzstreifen und Dammverteidigungsweg liegen auf 



der Dea-Scholven-Straße. 
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Von km 2+600 bis zum Ende des Sanierungsabschnittes am Ölhafen verläuft entlang des 



Dammes die Straße “Am Ölhafen“ auf einer Berme. Aus erdstatischer Sicht muss diese 



Berme erhöht werden. Die Straße wird auf gleicher Trasse wieder hergestellt. Auch in die-



sem Abschnitt erfordern die Unterhaltungsarbeiten zukünftig eine Mitbenutzung der Straße 



„Am Ölhafen“. Der Dammschutzstreifen und der Dammverteidigungsweg werden teilweise 



auf der Straße liegen.  
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Fragen und Anregungen im PBK 
Stand 11.10.2018 


Hinweis: Die Antworten basieren immer auf dem aktuellen Stand der Planungen 
Die abschließende Festlegung erfolgt mit dem weiteren Planungsverlauf, dem Planfeststellungsantrag bzw. im förmlichen Rechtsverfahren. 
 


Nr. Bezug 
RHW


D 
Frage, Anregung Antwort / weiteres Vorgehen 


1 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist der Untersuchungsrahmen für die 
Umweltverträglichkeitsstudie endgültig 
festgelegt? 


Der Untersuchungsrahmen wurde im Termin zum Umweltscoping besprochen und fest-
gelegt. Eine Anpassung ist in begründeten Fällen möglich, aber die Ausnahme.  


2 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist eine Veröffentlichung des Untersu-
chungsrahmens für die Umweltverträg-
lichkeitsstudie erfolgt/ vorgesehen? 


Die „Informationen zum Umweltscoping am 02.05.17“ sind auf der Projekthompage veröf-
fentlicht. Zum Umweltscopingtermin erstellt die Genehmigungsbehörde ein Protokoll. 


3 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Kohärenzsicherungsmaßnahmen sind 
zu berücksichtigen. 


Der Untersuchungsumfang deckt auch Kohärenzmaßnahmen mit ab.  


4 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Wird das FFH-Gebiet im Rahmen der 
Dammpflege regelmäßig gepflegt? 
(FFH Managementplan) 


Es findet eine regelmäßige Dammpflege statt. Erste positive Auswirkungen sind bei der 
Kartierung im Rahmen der Umweltuntersuchungen bereits erfasst worden.  
Die frühere Unterhaltung und Pflege der Hochwasserdämme basierte auf Einsparungen 
und geforderter Effizienzrendite in allen Bereichen der Landesregierung. Die Abarbeitung 
erfolgte nach Priorisierung von unabweisbaren Maßnahmen. Seit dem Jahr 2013 wurde 
das Mahdregime gemeinsam mit den Naturschutzbehörden unter Einbeziehung natur-
schutzrelevanter Aufgabenstellungen kontinuierlich optimiert. 


5 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Können besonders wertvolle Bäume in 
der „Baumfreien Zone“ erhalten wer-
den?  


Dies ist grundsätzlich denkbar, stellt aber die Ausnahme dar. Die Umsetzung muss im 
Einzelfall entschieden werden. 
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6 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Wurden schon Kompensationsflächen 
ausgewählt?  


Zu diesem frühen Zeitpunkt gibt es noch keine konkreten Ausgleichsflächen. Die Suche 
nach geeigneten Maßnahmen wird sich vermutlich schwer gestalten, da andere Großpro-
jekte (z.B. 2. Rheinbrücke) Kompensationsflächen benötigen. Es wird angestrebt den 
Großteil der Eingriffe auf oder in unmittelbarer Nähe des Dammes auszugleichen.  


7 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Die Kompensationsflächen sind soweit 
möglich frühzeitig mit dem Forstamt 
abzustimmen. 


Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Forstamt und der oberen Forstbehörde ist vorge-
sehen. 


8 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Fledermaushabitate sind zu berücksich-
tigen. 


Fledermaushabitate werden in den Bestandserfassungen mit aufgenommen und z.B. das 
Quartierverhalten der einzelnen Arten soweit möglich untersucht und dokumentiert. 


9 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ein Fokus ist auf die Beeinträchtigung 
des Waldes zu legen. 


Die Relevanz des Waldes findet entsprechende Berücksichtigung bei der Planung.  


10 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Es ist darauf zu achten, dass Kompen-
sationsmaßnahmen nach Möglichkeit 
nicht in das Schutzgut Boden eingrei-
fen. 


Das Schutzgut Boden wird in der Untersuchung und bei der Wahl der kompensations-
maßnahmen berücksichtigt.  


11 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Werden alle Oberflächen des Damm-
körpers umgestaltet?  


Der Damm muss gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik ertüchtigt wer-
den. In welchem Umfang die jetzigen Dammoberflächen umgestaltet werden müssen, 
zeigt der weitere Planungsfortschritt. 


12 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Bei der Umgestaltung der Oberflächen 
des Dammkörpers sind rare Arten be-
sonders zu sichern. 


Besonders schutzbedürftige Arten werden bei den Erfassungen kartiert und berücksich-
tigt. 


13 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Sind Sonderlösungen für besonders 
wertvolle Habitate/besonders schüt-
zenswerte Bereiche möglich? 


Dies ist grundsätzlich denkbar, stellt aber die Ausnahme dar. Die Umsetzung muss im 
Einzelfall entschieden werden. 


14 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Eine Positionierung zu möglichen Aus-
nahmetatbeständen im Landschafts-
schutzgebiet Vorderau (korrigiert) sollte 
bis Ende des Jahres vorliegen. 


Die Anregung wird aufgenommen und soweit möglich umgesetzt. 
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15 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist es angedacht, eine Projektplattform 
zum Austausch von Daten mit dem 
PBK anzulegen? 


Dies ist derzeit nicht vorgesehen. Sobald sich die Notwendigkeit ergeben sollte, wird 
dieser Aspekt nochmals betrachtet. 


16 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Vorstellung des Vorhabens im AUG 
(Ausschuss für Umwelt und Gesund-
heit)  


In Rücksprache mit der Stadt Karlsruhe ist eine Vorstellung nach der 2. PBK-Sitzung  
angedacht.  


17 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXV 


Sind Vertreter der KVVH zum PBK 
eingeladen? 


Die Karlsruher Versorgung- Verkehr- und Hafen GmbH (KVVH) wurde zum Projektbe-
gleitkreis eingeladen, sieht aber keine Teilnahmeerfordernis. 


18 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXVII 


Sind Vertreter vom Motorbootclub zum 
PBK eingeladen? 


Vertreter des Motorbootclubs wurden bisher nicht eingeladen, da dieser nicht direkt be-
troffen ist. Eine Beteiligung am PBK wird erneut geprüft.  


19 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Bei der Pressearbeit sind die Bürger-
vereinszeitungen mit einzubeziehen.  


Die Anregung wird geprüft und ggfls. aufgenommen.  


20 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Die Bürgervereine Knielingen, Daxlan-
den und Grünwinkel sind in den PBK 
mit einzubeziehen. 


Die Anregung wird geprüft. Es wird zeitnah Kontakt aufgenommen. 


21 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Kann der PBK auch während der Bau-
zeit fortgeführt werden? 


Diese Entscheidung erfolgt nachdem der Planfeststellungsbeschuss bestandskräftig ist. 


22 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Eine frühzeitige Einbindung des Refe-
rats 53.2 insbesondere wegen natur-
schutzfachlicher Belange während dem 
Bau und der Unterhaltung wird ange-
regt. 


Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Referat 53.2, das für die bauliche Umsetzung zu-
ständig ist, erfolgt regelmäßig. Auch die Abstimmung und der Austausch während der 
Baumaßnahme ist gelebte Praxis im Regierungspräsidium. Am  PBK nimmt ein Vertreter 
des Referats 53.2 teil. 


23 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Wird der Verlauf des Radweges verän-
dert bzw. in der Planung und Bauphase 
berücksichtigt? 


Mit der Veränderung des bestehenden Dammes kann eine Auswirkung auf die Lage des 
Radwegs nicht ausgeschlossen werden. 
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24 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXVII 


Landseitige Druckwasserflächen sollen 
erhalten bleiben. 


Dieses Thema wurde bereits im Termin zum Umweltscoping besprochen. Im Rahmen der 
Baugrunderkundung wurden tiefere Bohrungen ausgeführt, um eine mögliche Beeinflus-
sung des Grundwasserleiters besser einschätzen zu können. Wird in der weiteren Pla-
nung geprüft. 


25 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Welche Sonderlösungen gibt es? 


Aufgrund des frühen Planungsstandes und der vielen verschiedenen Randbedingungen 
gibt es noch keine konkreten Lösungsvorschläge. Für Bereiche in denen die Regelbau-
weise aufgrund verschiedener Randbedingungen nicht ausgeführt werden kann, werden 
genehmigungsfähige Sonderlösungen gesucht.  


26 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXV 


Planungen für Rad- und Fußgängerwe-
ge sind in der Planung zu berücksichti-
gen (geplante Brücke über den Vorha-
fen KVVH). 


Generell erfolgt die Integrierung von Fremdplanungen nur, wenn konkrete Planungen 
vorliegen. Konzepte werden lediglich abgestimmt und soweit ohne größeren Aufwand 
möglich berücksichtigt.  


27 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXV 


Der Vorhafen am RDK ist denkmalge-
schützt. 


Der Denkmalschutz des Vorhafens ist bekannt und wird in der Planung berücksichtigt. 


28 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXVII 


Eine enge und konstruktive Abstim-
mung mit der Planung „2. Rheinbrücke“ 
und den benachbarten Industriebetrie-
ben ist einzuplanen. 


Die Abstimmung der Betroffenen findet im Rahmen von regelmäßigen Gesprächen statt. 
Abteilung 4 des RPK ist Mitglied des PBK. 


29 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Belange der Industrie sollten frühzeitig 
angesprochen werden (z.B. zur Einpla-
nung von vorlaufenden Maßnahmen bei 
Sonderlösungen). 


Die Abstimmung der Betroffenen findet im Rahmen von regelmäßigen Gesprächen statt.  


30 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Im Planungsbereich sind Altablagerun-
gen zu berücksichtigen. 


Die kartierten Altlasten wurden bei der geotechnischen Erkundung berücksichtigt. 


31 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist ein steilerer Böschungswinkel in 
diesem Projekt realisierbar? (z.B. zum 
Schutz besonderer Bäume o.ä.) 


Steilere Böschungen werden im Rahmen von Sonderlösungen untersucht. Die Umset-
zung muss im Einzelfall entschieden werden. 


32 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Werden aktuelle Richtlinien der LUBW 
zur Herstellung artenreichen Grünlan-
des berücksichtigt? (Dr. Treiber 
LUBW?) 


Die aktuellen Richtlinien der LUBW werden bei der Planung und der Umsetzung berück-
sichtigt.  
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33 
2.PBK-  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Die Fragen Nr. 1 und Nr. 2 sind nicht 
ausreichend beantwortet. 


Eine weitergehende Beantwortung wird vom Vorhabensträger nicht vorgenommen. 


34 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Kann zum Untersuchungsumfang eine 
Liste der in 2017 durchgeführten Unter-
suchungen und für 2018 geplanten 
Untersuchungen zur Verfügung gestellt 
werden? 


Die 2017 durchgeführten Untersuchungen werden in einer Liste aufgestellt und den Teil-
nehmern des PBK zur Verfügung gestellt. 


35 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Gibt es eine Liste der Arten, für die 
Ausgleichsflächen gesucht werden? 


Der momentane Stand wird an alle Teilnehmenden des Naturschutzabstimmungsge-
sprächs versendet. 


36 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Ergänzend wurde festgestellt, dass 
Artenlisten alleine nicht zielführend 
sind. Entscheidend ist der für die jewei-
lige Art erforderliche Kompensations-
aufwand, da nur damit entsprechende 
Flächen gesucht werden können. 


Die Anregung wird aufgenommen und in der Planung berücksichtigt. Dem Vorhabensträ-
ger sind Flächenvorschläge für Kompensationsmaßnahmen sehr willkommen. Die Um-
weltverbände und –Behörden bieten an, den Vorhabenträger mit Vorschlägen zu unter-
stützen. Hierfür ist ein gemeinsamer Termin mit der unteren Naturschutzbehörde und den 
Umweltverbänden Mitte/Ende April geplant. Die hierfür erforderlichen Unterlagen werden 
vom RPK spätestens 2 Wochen vor diesem Termin zur Verfügung gestellt. 


37 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Ist die Umwandlung zum Waldmantel 
im forstrechtlichen Sinne ausgleichs-
pflichtig oder nicht? 


Aus Sicht des Vorhabensträgers handelt es sich hierbei um eine temporäre Waldinan-
spruchnahme nach § 11 LWaldG, die aus forstrechtlicher Sicht nicht kompensations-
pflichtig ist. Dieser Sachverhalt ist mit der Forstdirektion abzustimmen. 


38 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Wird die aktuelle Kartierung der FFH-
Flächen der Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanz bzw. den Kohärenzflächen zu-
grunde gelegt? 


Die Bewertungsmaßstäbe ergeben sich aus dem FFH Managementplan und den eigenen 
Kartierungen. Alle weiteren Quellen werden mit berücksichtigt. 


39 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Wie und in welchem Zeitrahmen ist eine 
Untersuchung der potentiellen Aus-
gleichsflächen vorgesehen? Wenn die 
Untersuchungen nicht vor März/April 
2018 begonnen werden, könnte es zu 
Zeitverzügen im Projekt kommen. 


Es ist nicht üblich, für die Kompensation Flächen auszuwählen, die kein offensichtliches 
Aufwertungspotential bieten. Im Rahmen der Aufwertung dieser Flächen wird regelmäßig 
davon ausgegangen, dass keine erheblichen Nachteile für den Artenschutz oder Natura 
2000 auftreten. Deshalb ist es nicht üblich, die Flächen so detailliert wie die Eingriffsflä-
chen zu erfassen. 


40 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Aus dem Teilnehmerkreis wird bezüg-
lich der als FFH-Fläche geschützten 
Trockenrasengesellschaften auf dem 
Damm darauf hingewiesen, dass der 


Der FFH Managementplan wird in der Auswertung berücksichtigt. Fachlich und rechtlich 
ist es notwendig im Rahmen der Kohärenzsicherung einen mindestens gleichwertigen 
Zustand wieder herzustellen. 
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Managementplan Vorgabe ist und 
eventuelle Verlustflächen mit zu be-
rücksichtigen sind. 


41 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 
XXVII 


Sind das Dammwärterhäuschen und 
die Freianlage des Gartenbauamts 
landseitig des Dammes im Bereich des 
Pionierhafens von der Maßnahme be-
troffen? 


Durch die neue Scharte am Pionierhafen ist die Freianlage des Gartenbauamts bei km 
1+740 betroffen. Eine Abstimmung mit dem Gartenbauamt ist erforderlich. Gleiches gilt 
auch für das Häuschen bei km 1+700, das als Stützpunkt der Dammunterhaltung bzw. 
Wasserwehr genutzt wird. Eventuelle Auswirkungen werden mit der Stadt Karlsruhe und 
dem Referat 53.2 bilateral abgestimmt. 


42 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 
XXVII 


Warum muss die Zufahrt zum Yachtha-
fen um ca. 80 cm erhöht werden? 


Das vorhandene Straßenniveau wird im Bereich von km 0+000 bei einem Bemessungs-
hochwasser (BHW) überflutet. Die Straße muss daher auf Freibordniveau angehoben 
werden. Der Bemessungswasserstand im Yachthafenbereich liegt aufgrund der Leit-
dammfunktion des RHWD XXV niedriger und korrespondiert mit dem BWH am Pegel 
Maxau. 


43 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 
XXVII 


Wird eine Beweissicherung der Be-
standsleitungen bzw. -anlagen, im Vor-
feld der Spundwandarbeiten durchge-
führt? 


Im Rahmen der Baumaßnahmen ist für die betroffenen Anlagen, insbesondere Kläranla-
ge, Abwasserfeld, Horizontalfilter, etc., eine Beweissicherung vorgesehen. Im ersten 
Schritt erfolgte bereits eine Leitungsabfrage. Alle erfassten Bauwerke werden in einer 
Bauwerksliste zusammengeführt. 


44 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Aus dem Teilnehmerkreis wurde bezüg-
lich der Kompensationsmaßnahmen 
der Wunsch geäußert, dass Landesflä-
chen für Kompensationsmaßnahmen 
verwendet werden sollen. In der Reali-
tät erfolgt die Bereitstellung der Kom-
pensationsflächen oft durch die Kom-
mune. Es wird der Wunsch geäußert, 
dass der Vorhabensträger Grunderwerb 
für erforderliche Kompensationsflächen 
durchführt. 


Die Möglichkeit wird in der weiteren Planung untersucht. 


45 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Wird die Dea-Scholven-Straße höher 
gelegt? 


Nein, dazu gibt es aus geotechnischer Sicht (Auftriebssicherung) keinen Grund. Trotz der 
optimierten Dammgeometrie muss der Radweg zwar auf die Dammkrone verlegt werden, 
aber die Dea-Scholven Straße kann dadurch in Ihrem Bestand erhalten bleiben. Dadurch 
muss nicht in die Dea-Scholven Straße eingegriffen werden.  


46 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Sind die Eingriffe durch den neuen 
Leitdamm in der Kompensation berück-
sichtigt?  


Ja, der Bereich wurde in die Untersuchungen und Bilanzierung eingeschlossen. Lediglich 
die Wildbienen wurden in diesem Bereich nicht untersucht, da die Struktur das nicht an-
bietet. 
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47 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Wie hoch wird die Mauer am Leit-
damm?  


Da es sich nur um einen Leitdamm handelt, wird der Freibord ab der Schnittstelle der 
beiden RHWD XXV und XXVII stetig auf null gesenkt. Nach aktuellem Stand wird die 
Mauer nicht mehr als 1 m auskragen. Die zusätzlichen Betroffenheiten werden in bilatera-
len Gesprächen besprochen.  


48 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Der Pionierhafen wird alle 3 Jahre von 
der MIRO für Schwertransporte genutzt. 
Diese Nutzung muss während der Bau-
zeit und darüber hinaus gewährleistet 
sein. 


Für den Endzustand werden die abgestimmten Planungen der neuen Rheinbrücke be-
rücksichtigt. In den Planungen zur Dammertüchtigung wird auf die dort beantragte Pla-
nung verwiesen. Der Baubeginn ist derzeit nicht vor 2022 zu erwarten. Eine entspre-
chende Abstimmung für die Bauzeit hat im Rahmen der Ausführungsplanung und Aus-
schreibung stattzufinden.  


49 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Wird die Scharte mit dem Damm ge-
baut? 


Ja, sofern der Planfeststellungsbeschluss der neuen Rheinbrücke vor Baubeginn be-
standskräftig ist. Es ist zu klären, ob die Planung vorzeitig umgesetzt werden kann oder 
die bestehende Scharte zunächst ertüchtigt wird. 


50 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Ist der Pionierhafen immer mit Fahr-
zeugen erreichbar? 


Die alte Scharte wird erst nach Fertigstellung der neuen Scharte zurück gebaut. Kurzfris-
tige tageweise Sperrungen während der Bauzeit können jedoch nicht ausgeschlossen 
werden.  


51 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Die Berufsfeuerwehr muss die Straße 
am Ölhafen nutzen können. 


Hier ist vor der Ausschreibung eine Abstimmung notwendig. Im Endzustand kann dies 
gewährleitstet werden. Bauzeitlich müssen Konzepte mit alternativen Routen entwickelt 
werden. 


52 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Aus Bodenschutzsicht ist zum Schutz 
der Böden auf Grund des Risikos lang-
fristiger u. nachhaltiger Veränderungen 
der Bodeneigenschaften, z.B. durch 
Verdichtungen, die Errichtung von BE-
Flächen auf Ackerflächen möglichst 
auszuschließen. Die BE-Flächen sollen 
möglichst auf gestörten oder versiegel-
ten (Betriebs-)Flächen errichtet werden. 


Die Nutzung von Ackerflächen als Baustelleneinrichtungsflächen wird möglichst vermie-
den.  


53 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Die Baustelleneinrichtungsflächen Nr. 6 
bis 8 bitte nur im Notfall in Anspruch 
nehmen. Bei diesen Flächen handelt es 
sich um naturschutzfachlich herausra-
gende Flächen. 


Diese Flächen sind derzeit als Reserve eingeplant, falls während der Vorbereitung der 
Ausführung absehbar ist, dass einzelne Flächen nicht (mehr) verfügbar sind. Die Nutzung 
der Flächen wird erneut untersucht. 


54 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Auf den Baustelleneinrichtungs- und 
Bauflächen wird in bekannte Altlasten 
eingegriffen. 


Derzeit sind keine Altlasten im direkten Eingriffsbereich bekannt. Dies wird noch einmal 
geprüft. Sofern dies der Fall ist, werden die Altlasten in den Unterlagen dokumentiert und 
planerisch berücksichtigt.  
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55 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Die Grundwassermessstellen am MIRO 
Parkplatz 2 müssen erhalten bleiben. 


Derzeit wird davon ausgegangen, dass diese keinen Konflikt darstellen. Die Grundwas-
sermessstellen werden aber entsprechend in den Unterlagen dokumentiert. Die Grund-
wassermessstellen wären bei Bedarf zu sichern und im Falle eines Wegfalls (zum Bei-
spiel durch Beschädigung/Zerstörung) in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu 
ersetzen. 


56 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Die Altlasten vor dem alten Brunnen 
der Firma Stora Enso sind zu berück-
sichtigen und am Ende abzudecken. 


In diesem Bereich wird nur der Oberboden abgetragen und wieder angedeckt.  


57 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Erfolgt rheinseitig ein Oberbodenabtrag 
über den Dammfuß der Unterhaltungs-
berme hinaus? 


Nein, das ist eine ungenaue Darstellung in den Plänen. Diese wird korrigiert. 


58 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Das Liegenschaftsamt wurde zu spät 
einbezogen. 


Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Liegenschaftsamt (ULB) wird ab nun im 
Verfahren gleichberechtigt zu den anderen Trägern öffentlicher Belange beteiligt. 


59 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Wurden die BE Flächen in den vorab 
versendeten Unterlagen dargestellt? 


Ja 


60 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Wurden die Baustelleneinrichtungsflä-
chen im Scopingtermin besprochen und 
wurden diese ebenfalls untersucht? 


Die Baustelleneinrichtungsflächen standen zum Zeitpunkt des Scopingtermins noch nicht 
fest und wurden daher nicht besprochen. 
Auf den Baustelleneinrichtungsflächen wurden Biotopstrukturen und Vögel erfasst. 


61 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Für die Fläche Nr.1 ist eine Nutzungs-
änderung zur Lagerung zu beantragen. 


Die Baustelleneinrichtungsfläche Nr. 1 wird derzeit als Parkplatz genutzt. Die temporäre 
Umnutzung als Lagerfläche wird entsprechend beantragt. 


62 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Auf der Fläche Nr. 3 sind geschützte 
Biotope und Vorkommen von Eidech-
sen und brütende Vögel. Die Nutzung 
dieser Flächen ist mit der unteren Na-
turschutzbehörde abzustimmen. 


Das angrenzende und randlich auf wenigen m² in die Baustelleneinrichtungsfläche ra-
gende pauschal geschützte Biotop wird von der Baustelleneinrichtungsfläche ausgespart. 
Eine Betroffenheit liegt somit nicht vor. 


63 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Werden die Parkplätze vom Hofgut 
Maxau eingeschränkt? Dies ist zu ver-
meiden, da sonst Falschparker im 
Schutzgebiet zu erwarten sind. 


Im Endzustand verhindert die wasserseitige Spundwand das Parken auf dem Damm. 
Während der Bauausführung kann es kurzfristig zu Beeinträchtigungen der Zufahrt und 
der Parkplätze kommen. Dies wird aber soweit möglich vermieden. 


64 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Greift die Baustelleneinrichtungsfläche 
Nr. 5 in den Wald ein? 


Für die Zufahrt wird derzeit noch geprüft, ob alternative Möglichkeiten vorhanden sind. 
Für die Baustelleneinrichtungsfläche selbst wird nicht in den Wald eingegriffen.  
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65 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Sind die Abstimmungen und Aussagen 
im PBK abschließend und verbindlich? 


Nein, abschließende und rechtsverbindliche Festlegungen erfolgen erst im Planfeststel-
lungsverfahren. 


66 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Der Radweg auf der Dammkrone ent-
lang der Dea-Scholven-Straße ist mit 
wassergebundener Tragschicht ge-
plant. Diese ist schwer zu unterhalten 
und für Fahrräder mit dünnen Reifen ist 
der Radweg daher vermutlich oft nicht 
befahrbar. Ist die Ausführung mit einer 
Schwarzdecke möglich? 


Nein, dieser Bereich liegt im FFH-Schutzgebiet. Eine Schwarzdecke auf der Dammkrone 
ist daher nicht umsetzbar. Hierzu erfolgen noch bilaterale Abstimmungen.  


67 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Für Fläche Nr. 7 und 8 bestehen 
Pachtverträge mit Hofgut Maxau. Die 
Nutzung muss im Vorfeld abgestimmt 
werden, da bestehende Pachtverträge 
berücksichtigt werden müssen. Eine 
frühere Einbindung wäre hier sinnvoll 
gewesen. 


Die Flächen sind erst seit kurzem bekannt und werden in dieser Sitzung zum ersten Mal 
diskutiert. Eine frühere Einbindung war daher nicht möglich. Abstimmungen müssen noch 
bilateral erfolgen. 


68 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Die Fläche Nr. 9 gehört der Borregaard 
Deutschland GmbH und kann als Bau-
stellenfläche zur Verfügung gestellt 
werden. 


Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


69 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Wie wird die doppelte Planfeststellung 
der Planung der Dammscharte vermie-
den? 


Im Planfeststellungsverfahren des RHWD XXVII wird lediglich auf die Planung der neuen 
Rheinbrücke verwiesen. Sollte der Planfeststellungsbeschluss der neuen Rheinbrücke zu 
Baubeginn noch nicht bestandskräftig sein, muss vor der Ausführung eine Lösung erar-
beitet und ggfls. eine Planänderung beantragt werden. 


70 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Auf dem Dammabschnitt entlang der 
Straße „Am Ölhafen“ sind neue Aus-
weichstellen geplant. Wie viele Aus-
weichstellen gibt es bisher? 


Bisher gibt es keine planmäßigen Ausweichstellen. Die Planung sieht ca. alle 400m eine 
Ausweichstelle vor. 


71 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 
XXVII 


Gibt es Überscheidungen zu den Kom-
pensationsflächen der 2. Rheinbrücke? 


Die Kompensationsflächen zur neuen Rheinbrücke wurden berücksichtigt und bei der 
Auswahl der Kompensationsflächen zur Dammertüchtigung ausgespart. 
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72 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Aus Sicht des Bodenschutzes scheinen 
im Wesentlichen wenig sensible Flä-
chen betroffen zu sein. Ein Austausch 
zur Einstufung wird aber als sinnvoll 
angesehen. 


Dammprojekte haben in der Regel diesbezüglich keine positive Bilanz. Eine Abstimmung 
erfolgt auf Verlangen. 


73 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Wurde das Minimierungsgebot bzgl. 
des Bodenschutzes betrachtet? 


Es gibt faktisch keinen Eingriff in natürliche Böden.  


74 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Dürfen die erhobenen Bestandsdaten 
aus der Umweltplanung verwendet 
werden? 


Die Daten werden nicht allgemein veröffentlicht (z.B. im Internet). Auf Anfrage werden die 
Daten bekannt gegeben und dürfen verwendet werden.  


75 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Aus welchen Gründen ist eine der lan-
deseigenen Flächen für die Kompensa-
tion ungeeignet? 


Die Fläche wird landwirtschaftlich intensiv genutzt. Die Entwicklung würde zu viel Zeit in 
Anspruch nehmen, um eine positive Wirkung für dieses Projekt zu haben. 


76 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Wie ist der Umgang mit den einzelnen 
besonders geschützten Arten geplant? 


Details wie dieses werden bilateral abgestimmt und werden in den Antragsunterlagen 
dokumentiert. 


77 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Können Protokolle der ökologischen 
Baubegleitung veröffentlicht werden? 


Die Verteilung auf Anfrage an einen ausgewählten Kreis wird unproblematisch gesehen. 
Eine allgemeine Veröffentlichung z.B. auf der Projekthomepage wird vorerst nicht in Be-
tracht gezogen. 


78 
3. PBK  
Sitzung 


11.10.2018 


XXV 
XXVII 


Wie kann der Damm bautechnisch so 
gestaltet werden, dass sowohl die 
technischen Anforderungen wie die 
Belange des Naturschutzes Berück-
sichtigung finden? Aus Sicht des Natur-
schutzes sind räumlich differenzierte 
Bodensubstrate (Korngrößenverteilung 
und Mächtigkeit) erforderlich, um den 
Lebensraumansprüchen eines breiten 
Artenspektrums (platt: Wiesenknopf bis 
Haarstrang) gerecht zu werden. 


Im Zuge der Genehmigungsplanung wird geprüft, was der technische Rahmen ist. Inner-
halb dieses Rahmens wird geprüft, welche naturschutzfachlichen Potentiale umsetzbar 
und betrieblich leistbar sind. 
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